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 Veröffentlicht am 25.06.1997

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §55 Abs2;

Rechtssatz

Auf den tatsächlichen Abbruch der Gebäude nach dem Bewertungsstichtag kommt es wegen des Stichtagsprinzips

nicht an, wenn nicht feststeht, daß der Abbruch wegen fehlender Sanierungsfähigkeit der Gebäude erfolgte.
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